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Finanzordnung SSV Meschede Abteilung Judo 
 

 
 
Die Judoabteilung des SSV Meschede führt und verwaltet sich insbesondere finanziell selbststän-
dig. Sie unterliegt den Regelungen der Satzung des Hauptvereins SSV Meschede. Diese Ordnung 
regelt ergänzend zur Satzung die wesentlichen abteilungsbezogenen Aus- und Einnahmen.  
 
 
 

A) Einnahmen, Beiträge, Gebühren 
 
 

1. Etat Hauptverein 
 
Der Judoabteilung wird seitens des Hauptvereins jährlich ein Etat überwiesen, der sich anhand 
eines Verteilerschlüssels individuell aus einem Grundbudget, der Anzahl der Aktiven und der 
Übungsleiterstunden pro Abteilung und Jahr errechnet. (Beispiel 2026: 1350 Grundbudget, 982 
Aktiven- Budget und 1769 ÜL- Std.- Budget= 4101 Jahresetat). Über Änderungen und Gültigkeit 
entscheidet der Hauptverein bzw. die Mitgliederversammlung.     
 
 

2. Abteilungsbeitrag 
 
Die Judoabteilung erhebt monatlich einen abteilungsbezogenen Beitrag von 7,50 € pro Person. 
Der Beitrag wird quartalsweise im Voraus erhoben. Der Beitrag entfällt ab dem 3. Abteilungsmit-
glied innerhalb einer Familie (Verbund von Angehörigen 1. Grades, Geschwistern oder Partner-
schaft). Über Änderungen und Gültigkeit entscheidet der Abteilungsvorstand nach Zustimmung 
durch eine Abteilungsversammlung.      
 
 

3. Aufnahmegebühr 
 
Pro neuem Abteilungsmitglied wird einmalig eine Aufnahmegebühr von 30 € erhoben. Über Än-
derungen und Gültigkeit entscheidet der Abteilungsvorstand nach Zustimmung durch eine Ab-
teilungsversammlung.      
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4. Prüfungsgebühr 
 
Wird ein Abteilungsmitglied durch eine Kyuprüfung innerhalb des SSV Meschede zu einem hö-
herem Kyu graduiert, wird für diese Person gleichzeitig eine Gebühr von 15 € fällig. Über Ände-
rungen und Gültigkeit dieser Gebühr entscheidet der Abteilungsvorstand nach Zustimmung durch 
eine Abteilungsversammlung.      
 
  
 

B) Ausgaben Sportbetrieb und satzungsgemäße Aufgaben 
 
 

1. Allgemeine Ausgaben Sportbetrieb 
 
Der Abteilungsvorstand SSV Meschede wirtschaftet eigenständig mit dem ihm zufließenden Mit-
teln und Spenden innerhalb obligatorischer rechtlicher Bestimmungen und der Vereinssatzung. 
Ebenso eigenständig entscheidet der Vorstand über jegliche Ausgaben im Sportbetrieb und über 
materielle Anschaffungen. Er legt der Abteilungsversammlung hierzu jährlich einen vollständigen 
Bericht vor.     
 
 

2. Bezahlung Trainer / Übungsleiter 
 
Jede Trainingseinheit im SSV Judo wird durch eine erwachsene Person verantwortlich und vor Ort 
geleitet. Diese Trainingsleitung wird als Trainer betitelt und nach individueller Eignung und Befä-
higung durch den Vorstand ernannt.  
 
Minderjährige Personen können je nach Qualifikation und Eignung bei der Leitung assistieren und 
im Auftrag der Trainingsleitung einzelne Übungen leiten. Auch diese Übungsleiter und Assistenten 
werden durch den Vorstand benannt. Auch Erwachsene können Übungsleiter und Assistenten 
sein. Pro Trainingseinheit haben die genannten Aufgabenträger Anspruch auf folgendes Entgelt: 
 
Trainer: 10 Euro 
Übungsleiter: 8 Euro 
Assistenten: 4 Euro 
 
Minderjährige Teilnehmer bei Wettkämpfen werden durch mindestens einen, erforderlichenfalls 
mehrere Trainer, Übungsleiter, oder Assistenten betreut, von denen mindestens eine Person er-
wachsen ist. Sie haben hierbei Anspruch auf ein Entgelt im Rahmen der o.g. Tarife. Der Vorstand 
entscheidet über die Anzahl der hier bezahlten Betreuer und (bei langen Wettkämpfen) die Anzahl 
der zum Training equivalent bezahlten Einheiten. Auch erwachsene Wettkampfteilnehmer haben 
Anspruch auf eine bezahlte Wettkampfbetreuung.   
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3. Fahrtkostenerstattung  

 
Trainer, welche für die Leitung eines SSV Vereinstrainings einen An- und/oder Abfahrtsweg von 
über 20 Kilometern leisten, haben unter folgenden Voraussetzungen Anspruch auf ein Kilometer-
geld von 20 Eurocent pro gefahrenen Kilometer: 
 

- Der Trainer geht nicht einer in Vollzeit mindestgesetzlich bezahlten Tätigkeit nach / ist kein 
sog. Vollverdiener.   

- Die geleitete Trainingsgruppe besteht aus mehrheitlich minderjährigen Personen 
 
             
 

C) Änderungen / Gültigkeit 
 
Änderungen an dieser Ordnung können in dringenden Fällen, soweit in einzelnen Punkten nicht 
anders geregelt, durch protokollierten Mehrheitsbeschluss des Abteilungsvorstandes vorgenom-
men werden. Dies ist der nächsten Abteilungsversammlung zu berichten und zu begründen.   
 
Diese Ordnung ist durch Beschluss der Abteilungsversammlung vom 20. März 2026 ab dem Sport-
jahr 2026 gültig.  


